
tive Studium nicht überschätzen und es als Allheil
mittel dort anwenden, wo das Einzelstudium nicht 
recht an'laufen will. Vielmehr sollte man in erster Linie 
versuchen, zur Studiendisziplin zu erziehen und die 
persönliche Verantwortung für das Studium zu stärken. 
Das kollektive zeitlich begrenzte Studium a l l e r  
Fernstudenten einer Dienststelle kann nicht alle indivi
duellen Besonderheiten und Möglichkeiten des ein
zelnen berücksichtigen, es hindert daher die Ausnut
zung seines vollen Leistungsvermögens. Es ist sicher 
nichts dagegen einzuwenden, wenn mehrere Kollegen 
gleichzeitig in einem Studienkabinett bei absoluter Ruhe 
individuell studieren. Dabei muß aber beachtet werden, 
daß nicht ein Teil der Anwesenden durch Diskussionen 
am Studium gehindert wird. Damit wäre der Zweck 
einer solchen Einrichtung verfehlt. Zweifelsfragen müs
sen außerhalb des individuellen Studiums, am besten 
im Seminar, geklärt werden. Das Kollektiv der Fern
studenten einer Dienststelle soll sich aber von Zeit zu 
Zeit zusammenfinden und sich kritisch mit der Studien
disziplin, den erfolgreichsten Studienmethoden und 
den Schwerpunkten des jeweiligen Stoffes befassen. 
Damit erzieht es und hilft zugleich denen, die Zurück
bleiben. . Diese Aufgabe des Kollektivs wurde auch be
reits von S t r e i t 2 )  erwähnt. Dort heißt es über die 
Bildung von Seminargruppen: „Damit soll aber das 
Alleinstudium nicht durch das Gruppenstudium ersetzt 
werden. Die Arbeit in der Gruppe soll vielmehr der 
Kontrolle dienen, wie der Leistungsstand der einzelnen 
Studenten ist und ob die Schwerpunkte richtig erkannt 
werden.“

Entscheidend für ein erfolgreiches Fernstudium ist 
und bleibt also die persönliche Anstrengung des ein
zelnen Fernstudenten. Er muß hohe Anforderungen an 
sich stellen, weil seine Qualifikation nicht nur sein per
sönlicher Vorteil ist, sondern weil er durch sie auch 
seine politischen Aufgaben besser erfüllen kann.

Zu den Voraussetzungen, die jeder Fernstudent 
schaffen muß, gehört die Einrichtung einer festen Stu
dienzeit, die er sich durch eine vernünftige Planung der 
Freizeit schaffen kann. Diese Studienzeit muß er nach 
Möglichkeit ohne Abweichungen einhalten. Das ist eine 
Forderung, die auch realisierbar ist, wenn man die der
zeitige Besetzung und Belastung der einzelnen Dienst
stellen und die Unterstützung durch den Behördenleiter 
berücksichtigt. Jeder Fernstudent ist außerdem von der 
Teilnahme an der Staatspolitischen Schulung und an 
der Richterschulung befreit; die Mitglieder der SED 
nehmen mit Rücksicht auf ihr Studium nicht am 
Parteilehrjahr teil. Die für diese Schulungen sonst be
nötigten Stunden müssen ausnahmslos dem Studium 
zugute kommen. Das am häufigsten als Erklärung 
für mangelhaftes Alleinstudium vorgebrachte Argument 
„Zeitmangel“ kann also nicht durchschlagen, wenn sich 
nur jeder energisch für die Ausnutzung und zweck
mäßige Verwendung der zur Verfügung stehenden Zeit 
einsetzt. Ob das geschieht, sollte auch für die Betriebs
parteiorganisationen der SED von Interesse sein, die 
sich überhaupt mehr als bisher mit dafür einsetzen 
sollten, daß jeder Fernstudent alle Möglichkeiten für 
sein Studium erhält, daß er aber audi sein Studium 
ernst nimmt und um seinen Erfolg kämpft.

In der Unterstützung der Fernstudenten haben die 
Behördenleiter eine dankbare, aber auch notwendige 
und wichtige Aufgabe. Von ihnen hängt es wesentlich 
mit ab, ob die Voraussetzungen eines fruchtbaren 
Studiums für jeden geschaffen werden können. Sie 
müssen Verständnis für die Schwierigkeiten der Fern
studenten haben und darauf bedacht sein, sie zu 
beseitigen. An sie unmittelbar ist die Forderung aus 
dem bereits zitierten Arbeitsprogramm des Kollegiums
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des Ministeriums gerichtet: „Durch die richtige Organi
sation der Arbeit jedes einzelnen Mitarbeiters und 
Schaffung einer guten Arbeitsdisziplin muß erreicht 
werden, daß für jeden einzelnen Mitarbeiter genügend 
Zeit zu seiner Weiterbildung... vorhanden ist.“ Spe
ziell in bezug auf die Fernstudenten heißt es darin: 
„Die Geschäftsverteilung innerhalb der einzelnen Ge
richte muß für die Fernstudenten so geregelt werden, 
daß eine fachliche Überlastung vermieden wird.“ Aber 
nicht nur die Arbeitsorganisation schlechthin sollen sie 
den Erfordernissen anpassen, sondern auch die volle 
Ausnutzung der Arbeitszeit sicherstellen. Dazu heißt 
es in der Entschließung des Kollegiums zur Auswertung 
des 21. Plenums des ZK: „Dem Aufwand an Arbeits
kraft und -zeit durch den einzelnen Richter muß auch 
wirklich der höchstmögliche Erfolg entsprechen.“

Da künftig der weitaus größte Teil der Richter am 
Fernstudium teilnimmt, wird bei der Regelung der Ge
schäftsverteilung ihre Entlastung nicht auf Kosten an
derer möglich sein. Es muß vielmehr eine möglichst 
gleichmäßige Belastung aller Fernstudenten sowohl in 
der Senatsarbeit als auch in der politischen Massen
arbeit angestrebt werden. Dabei sollte allerdings eine 
schematische Regelung vermieden und auch besondere 
Fähigkeiten des einen oder besondere Schwierigkeiten 
des anderen berücksichtigt werden. Das Hauptaugen
merk in der Organisation der Arbeit muß aber darauf 
liegen, eine solche Ordnung zu schaffen, die jeden Zeit
verlust ausschließt und die die volle Ausnutzung der 
Arbeitszeit ermöglicht. Die laufende Arbeit muß inner
halb der Arbeitszeit erledigt werden. Zu einer solchen 
Ordnung gehört vor allem das Vermeiden unnötiger 
Sitzungen und Besprechungen und die gute Vorberei
tung der notwendigen Dienst- und Arbeitsbesprechun
gen. Dazu gehört aber auch eine solche Einteilung der 
Protokollanten und Schreibkräfte, die ein regelmäßiges 
Diktat gewährleistet.

Die vielseitigen Möglichkeiten zur Unterstützung des 
Fernstudiums kann der Behördenleiter nur wahrneh
men, wenn er einen guten Kontakt zu den einzelnen 
Teilnehmern und auch zur Außenstelle der Akademie 
hat. Das wird ihm ermöglichen, die Leistungen des ein
zelnen besser einzuschätzen und richtige Maßnahmen 
zu treffen. Auf diese Weise wird er auch Signale erhal
ten über Schwierigkeiten, die mit seiner Hilfe schneller 
überwunden werden können, und er wird mit Hilfe des 
Kollektivs in regelmäßigen Besprechungen auch die 
richtige Kontrolle ausüben können: die Kontrolle des 
Inhalts und des Ergebnisses des Studiums. Dabei sollte 
auch die Methode des Konspektierens immer wieder 
besprochen und die Anfertigung von Konspekten kon
trolliert werden, weil sie zur Konzentration auf das 
Wesentliche zwingen und damit bedeutenden Einfluß 
auf den Erfolg des Studiums haben. Die Einrichtung 
eines Studienkabinetts ist in jedem Falle zu empfehlen; 
es bietet Möglichkeiten zum ungestörten Studium, die 
nicht bei jedem vorhanden sind.

Besondere Aufmerksamkeit muß der Behördenleiter 
aber der Unterstützung der weiblichen Fernstudenten 
widmen, die einen eigenen Haushalt versorgen oder 
Kinder haben. Bei ihnen ist Zeit und Gelegenheit zum 
Studium am schwierigsten zu ermöglichen. Hier gilt 
es in besonderem Maße, auch auf die Verhältnisse 
außerhalb der Dienststelle einzuwirken und in persön
licher Aussprache die Maßnahmen festzulegen und 
durchzuführen, die Abhilfe schaffen können. Soweit 
das nicht möglich ist, wird der Behördenleiter in diesen 
Fällen für die Dauer des Fernstudiums auch eine wei
testgehende Entlastung von der außerhalb der unmit
telbaren fachlichen Arbeit liegenden gesellschaftlichen 
Betätigung verantworten können und eine solche Ent
lastung auch den gesellschaftlichen Organisationen der 
Dienststelle empfehlen müssen.

III

Von GERDA GRUBE, Abteilungsleiter im Ministerium der Justiz

Sowohl die Arbeitsentschließung zur Durchführung 
der Beschlüsse des IV. Parteitages der SED in der 
Justiz1), als auch die Auswertung der Ergebnisse des 
21. Plenums für die Justizarbeit2) haben mit vollem
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Nachdruck die erfolgreiche Durchführung des Fernstu
diums als eines wichtigen Mittels zur Hebung des ideo
logischen und fachlichen Niveaus der Justizkader ge
fordert. Seit dieser Zeit prüft das Kollegium des 
Ministeriums der Justiz in regelmäßigen Abständen den 
jeweiligen Stand der Ergebnisse in den verschiedenen
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